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Drucksache-Nr.: BV/0511/2017 

 
aus  öffentlicher Sitzung  

 

 
Einreicher: Schulze, Uwe 
Verantwortlich für die Umsetzung: 51 Jugendamt 
 
 
 
Beratungsfolge: 
 

Gremium Termin einstimmig J N E 

Unterausschuss 
Jugendhilfeplanung 

17.05.2017     

Jugendhilfeausschuss 14.06.2017     

 
 
Bezeichnung des TOP:  Beratung und Beschluss Jugendhilfebericht 2014 - 2016 des 
Landkreises Anhalt-Bitterfeld 
 

 
Beschlussvorschlag: 
Der Jugendhilfeausschuss beschließt den Jugendhilfebericht 2014 - 2016 des Landkreises 
Anhalt-Bitterfeld  
 
Die Anlage ist Bestandteil des Beschlusses. 
 
 
 
Sachdarstellung:  
Das Jugendamt erfüllt für das Gebiet des Landkreises Anhalt-Bitterfeld die Aufgaben der öf-
fentlichen Kinder- und Jugendhilfe, die ihm nach dem Achten Buch des Sozialgesetzbuches 
(SGB VIII), dem Kinder- und Jugendhilfegesetzt des Landes Sachsen-Anhalt (KJHG-LSA) 
und nach anderen Rechtsvorschriften obliegen. Das Jugendamt soll zur Verwirklichung des 
Rechts jedes jungen Menschen auf Förderung seiner Entwicklung und der Erziehung zu 
einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit beitragen. Es soll 
junge Men-schen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu beitragen, 
Benachteili-gungen zu vermeiden oder abzubauen.  
 
Die Erhaltung und Stärkung der Erziehungskraft der Familien sollen bei allen Maßnahmen 
des Jugendamtes im Vordergrund stehen. Das Jugend-amt schützt Kinder und Jugendliche 
vor Gefahren, die ihr Wohl gefährden. Es kann freiwillige Aufgaben der Jugendhilfe auf dem 
Gebiet der öffentlichen Jugendhilfe erfüllen sowie Aufga-ben an freie Träger übertragen und 
arbeitet eng mit ihnen zusammen. 
 
Gemäß § 6 Abs. 4 der Satzung für das Jugendamt des Landkreises Anhalt-Bitterfeld möchte 
das Jugendamt über die geleistete Arbeit und erzielten Erfolge in textlicher und tabellarischer 

Landkreis Anhalt-Bitterfeld 
Der Kreistag 
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Form über die Jahre 2014 bis 2016 Bericht erstatten.  
 
 
 
 
Die Zuständigkeit des Jugendhilfeausschusses ergibt sich aus § 74 SGB VIII i.V.m. §§ 79 
und 80 SGB VIII und § 5 Abs. 2 der Satzung des Jugendamtes. 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen:  
HH-Jahr    Produkt-/Sachkonto                   Betrag in EUR 
---                                  ---                                                 ---                                         
    
 
 
 
 
Anlagenverzeichnis:  
 
 
Anlage BV-511-2017 
 

 

Unterschrift:  ________________   
   U. Schulze 
   Landrat    
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